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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.12.2024 

Geschäftszahl 

Ro 2022/13/0013 

Rechtssatz 

Der Verfassungsgesetzgeber ist bei seiner Regelung der Zuständigkeit des BFG davon ausgegangen, dass 
als Finanzstrafbehörden im Sinne des Art. 131 Abs. 3 B-VG jene Behörden zu verstehen sind, die nach 
dem Finanzstrafgesetz als Finanzstrafbehörden tätig waren. 
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